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An die Damen und Herren  
des Planungs- und Umweltausschusses 
der Stadt Kamen sowie  
die Ortsvorsteher 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 2. Sitzung  
des Planungs- und Umweltausschusses 
am Dienstag, 27. Mai 2003, 17:00 Uhr, 
im Sitzungssaal I des Rathauses 
 
lade ich Sie ein. 
 
 
 
A. Öffentlicher Teil 

 
TOP Bezeichnung des Tagesordnungspunktes Vorlage 

    

1.  "Landwirtschaftlicher Fachbeitrag" Kamen; 
Bericht der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Herr W. Lenzen 

   

2.  Workshopverfahren / Wettbewerb zur Gestaltung der Kamener 
Fußgängerzonen 
hier: Vorstellung des Wettbewerbsergebnisses bzw. des Wettbewerbs-
siegers sowie Beschluss über die weitere Vorgehensweise 

92/2003

   

3.  30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen für den 
Bereich nördlich der Heerener Straße zwischen Heerener Bach und 
Sportgelände im Stadtteil Heeren-Werve 
hier: Feststellungsbeschluss 

97/2003

   

4.  Bebauungsplan Nr. 23 Ka-Me "Germaniastraße / Jahnstraße" 
hier: Satzungsbeschluss 

93/2003

   

5.  Gestaltungssatzung der Stadt Kamen für den Bereich der Gartenstadt 
Seseke-Aue 
hier: Vorstellung des Vorentwurfs und Beschluss zur Fortführung des 

Verfahren 

100/2003

   

6.  Pflanzung von Bäumen im Stadtgebiet - Verwendung nicht heimischer 
Baumarten 

91/2003

   

7.  Bauvorhaben im Stadtgebiet 
hier: Bericht der Verwaltung 

   

8.  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 
   

 

Kamen, 19.05.2003 
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B. Nichtöffentlicher Teil 

 
TOP Bezeichnung des Tagesordnungspunktes Vorlage 

    

1.  Denkmalpflegemaßnahmen 
hier: Abschlussbericht für das Haushaltsjahr 2002 

96/2003

    

2.  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 
    

3.  Veröffentlichung von Tagesordnungspunkten der nichtöffentlichen 
Sitzung 

    

 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Madeja 
Vorsitzender 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Baudrexl 
 
 
 
 
Fraktionen: 16.30 Uhr 
 
 
 
 
 
Den Mitgliedern des Rates der Stadt Kamen sowie den stellv. Ausschussmitgliedern 
zur Mitkenntnis. 


